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Wandkonsolen Standard und PHI für das Fassadensystem Schüco ERC 50  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und 19 Anlagen. 

Der Gegenstand ist erstmals am 26. Oktober 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden 
Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung 
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige 
Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um Bauarten zur Befestigung von 
Aluminiumhohlprofilen (Lisenenprofile) des Fassadensystems Schüco ERC 50. Die Bauarten 
(im Weiteren Wandkonsolen genannt) bestehen aus einer am Baukörper mit Verbindungs-
elementen befestigten Wandschiene, einem daran eingehängten und ggf. zusätzlich mit 
Blechschrauben befestigten Element (Konsole), an dem das Lisenenprofil über einen 
auskragenden Plattenverbinder (Schwert) angebunden wird. Zwischen dem Baukörper und 
der Wandschiene darf zum Zweck der thermischen Trennung ein bestimmtes platten-
förmiges Kunststoffelement (KS-Zwischenlage) angeordnet werden. 

Das Schwert wird lisenenseitig in die geöffnete Hohlkammer eines Profils eingeschoben und 
verschraubt. Bei Aufweitungen des Lisenenprofils sind im Verschraubungsbereich 
entsprechende Füllstücke zu verwenden. Auf Seite der Konsole erfolgt die Anbindung des 
Schwertes durch Verschraubung an zwei mit Langlöchern versehenen Schenkeln. Die 
Kontaktflächen zwischen den Schenkeln und den zur Verschraubung verwendeten 
Unterlegplatten weisen zur Lagesicherung eine Verzahnung auf. 

Die Wandkonsolen Standard und PHI unterscheiden sich durch die Geometrie und das 
Material der Schwerter sowie durch die Schraubverbindung zwischen dem Schwert und dem 
Lisenenprofil.   

Bei der Wandkonsole PHI sind an den Verschraubungsbereichen des Schwertes zur 
Herstellung der Formschlüssigkeit Kunststoffplatten als PA-Zwischenlage anzuordnen. 

Zudem werden die Wandkonsolen unterteilt in die Ausführungsarten Festlager (FL) und 
Loslager (LL), wobei beim Loslager die Verschraubung der Konsole mit der Wandschiene 
entfällt und die Konsole beim Festlager im Einhängebereich über zwei Schrauben zur 
Justierung der Höhenlage verfügt. 

 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Herstellung und Verwendung der 
Wandkonsolen. Die Verbindungselemente für die Befestigung der Wandkonsolen am 
Baukörper und die Tragsicherheit sowie bauphysikalische und brandschutztechnische 
Eigenschaften der Fassade als Ganzes sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Abmessungen 

 Die Abmessungen der Wandschiene, der Konsolen, der Schwerter, der Lisenenprofile, der 
Unterlegplatten, der Schrauben, der Muttern, der Blechschrauben, der Unterlegscheiben, der 
Füllstücke, der KS-Zwischenlage und der Kunststoffplatten als PA-Zwischenlage müssen 
den Angaben in den Anlagen 6.1 bis 6.7 sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik 
hinterlegten Angaben entsprechen.  

2.1.2 Werkstoffe 

2.1.2.1 Wandschiene, Konsolen, Lisenenprofile, Unterlegplatten, Füllstücke 

 Die Wandschiene, die Konsolen, die Lisenenprofile, die Unterlegplatten und die Füllstücke 
werden nach DIN EN 15088:2006-03 aus der Aluminiumlegierung EN AW-6060 T66 nach 
DIN EN 755-2:2013-12 hergestellt. 

2.1.2.2 Schwerter  

 Das Schwert für die Wandkonsole Standard wird nach DIN EN 15088:2006-03 aus der 
Aluminiumlegierung EN AW-6005A T6 nach DIN EN 755-2:2013-12 hergestellt. 
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 Das Schwert für die Wandkonsole PHI wird aus dem Werkstoff 1.4362 der Festigkeitsklasse 
S650 nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 hergestellt. 

2.1.2.3 Schrauben, Muttern, Blechschrauben, Unterlegscheiben  

 Die Schrauben, Muttern, Blechschrauben, Unterlegscheiben  werden aus nichtrostendem 
Stahl hergestellt.  

 Die Angaben zu den Werkstoffeigenschaften sind beim Deutschen Institut für Bautechnik 
hinterlegt. 

2.1.2.4 KS-Zwischenlage, Kunststoffplatten als PA-Zwischenlage 

 Die Angaben zu den Werkstoffeigenschaften der KS-Zwischenlage und der Kunststoffplatten 
als PA-Zwischenlage sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. 

2.1.3 Korrosionschutz 

 Es gelten die Bestimmungen in den Technischen Baubestimmungen sowie die 
Bestimmungen in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6. 

2.2 Kennzeichnung 

 Der Lieferschein oder die Verpackung der Wandschiene, der Konsolen, der Schwerter, der 
Lisenenprofile, der Unterlegplatten, der Schrauben, der Muttern, der Blechschrauben, der 
Unterlegscheiben, der Füllstücke, der KS-Zwischenlage und der Kunststoffplatten als 
PA-Zwischenlage muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 
An jeder Packeinheit muss zusätzlich ein Schild angebracht sein, das Angaben zum 
Herstellwerk, zum Herstelljahr, zur Artikelbezeichnung und zum Werkstoff der einzelnen 
Komponenten enthält. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der in Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte mit den  
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk 
mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung 
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen.  

 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen einschließen.  

- Wandschiene, Schwerter, Konsolen, Lisenenprofile, Unterlegplatten, Füllstücke, 
KS-Zwischenlagen, Kunststoffplatten als PA-Zwischenlage 

 Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen und Toleranzen sind regelmäßig zu 
überprüfen.  

 Der Nachweis der im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften ist für jede Charge 
vom Lieferanten mit einer Leistungserklärung in der CE-Kennzeichnung oder durch ein 
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen. Die 
Übereinstimmung der Angaben in dem Abnahmeprüfzeugnis mit den Angaben in 
Abschnitt 2.1 ist zu überprüfen. 

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-1

4.
4-

63
6



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

Nr. Z-14.4-636 

 

Seite 5 von 6 | 27. Oktober 2016 

Z54820.16 1.14.4-55/16 

- Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben 

 Die entsprechenden Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-30.3-6 gelten sinngemäß. 

- Blechschrauben 

 Die Grundsätze für den Übereinstimmungsnachweis für Verbindungselemente im 
Metallleichtbau (Fassung August 1999, DIBt Mitteilungen 6/1999) gelten sinngemäß. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und 
auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

 - Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

 - Art der Kontrolle oder Prüfung 

 - Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

 - Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen 

 - Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.  

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

 Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der Fassade und  
der Wandkonsolen einschließlich der Befestigung am Bauwerk nachzuweisen.   

 Das Fassadensystem ist so zu planen und auszuführen, dass auf die Wandkonsolen keine 
schädigenden Zwangsbeanspruchungen einwirken. 

Die auf die Wandkonsolen einwirkenden Beanspruchungen sind auf Grundlage der in 
Anlage 7.1 bzw. 7.2 aufgeführten statischen Ersatzsysteme 1 zu ermitteln. 

Die auf die Verbindungselemente zur Befestigung der Wandschiene einwirkenden 
Beanspruchungen sind auf Grundlage der in Anlage 7.1 bzw. 7.2 aufgeführten statischen 
Ersatzsysteme 2 zu ermitteln. Bei Verwendung der KS-Zwischenlage ist für den Nachweis 
der Verbindungselemente der Abstand zwischen Baukörper und Wandschiene ggf. zu 
berücksichtigen.  

Für die Tragsicherheitsnachweise sind die in der Anlage 8 angegebenen Bemessungswerte 

der Tragfähigkeit FR.d zu verwenden.  

Bei Kombinationen der in der Anlage 8 genannten Beanspruchungen ist ein linearer 
Interaktionsnachweis erforderlich. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

 Die konstruktive Ausführung der Wandkonsolen ist den Anlagen 2.1 bis 5.2 zu entnehmen. 
Zwischen Wandschiene und Baukörper darf eine KS-Zwischenlage angeordnet werden. 

 Die Verwendung beschädigter Komponenten ist unzulässig. 

Die Wandschiene und ggf. die KS-Zwischenlage müssen vollflächig am Baukörper anliegen 
und horizontal ausgerichtet sein.  
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Die Konsole ist gerade an der Wandschiene zu befestigen, wobei bei der Festlager-
ausführung die zwei zur Höhenjustierung dienenden Schrauben gleichmäßig auf der Wand-
schiene aufliegen müssen. Die Außermittigkeit einer an der Wandschiene eingehängten 
Konsole gegenüber der Mittenachse der Wandschiene darf 10 mm nicht überschreiten.  

 Die Blechschrauben zur Befestigung der Konsolen an der Wandschiene sind rechtwinklig zur 
und bündig mit der Bauteiloberfläche einzuschrauben. Die Verwendung von 
Schlagschraubern und das Überdrehen der Blechschrauben sind unzulässig.  

Bei den Aufweitungen des Lisenenprofils 140 CTB sind im Verschraubungsbereich mit dem 
Schwert Füllstücke gemäß Anlage 6.4 zu verwenden. Bei der Wandkonsole PHI sind an den 
Verschraubungsbereichen des Schwertes zur Herstellung der Formschlüssigkeit Kunststoff-
platten gemäß Anlage 6.3 als PA-Zwischenlage einzulegen. 

 Vom Hersteller ist eine Ausführungsanweisung für den Einbau der Wandkonsolen 
anzufertigen und den Montagefirmen auszuhändigen. Die Ausführungsanweisung muss 
insbesondere auch Angaben zu der Lage und den Durchmessern der Bohrlöcher in den 
einzelnen Komponenten, der Verschraubung sowie zur Befestigung der Wandschiene am 
Baukörper enthalten. 

 Die Übereinstimmung der Bauart mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ist von der bauausführenden Firma zu bescheinigen. 

Andreas Schult  Beglaubigt 

Referatsleiter 
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